
Erklärung zur Unternehmensführung 
nach §§ 289f und 315d HGB

In der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f 
und 315d HGB berichten Vorstand und Aufsichtsrat entspre-
chend Grundsatz 23 der aktuell gültigen Fassung des Deut-
schen Corporate Governance Kodex vom 28. April 2022 
(DCGK 2022) über die Corporate Governance bei RATIONAL. 
Die Erklärung zur Unternehmensführung wird durch den 
Vergütungsbericht ergänzt. Die Erklärung zur Unterneh-
mensführung ist gemäß §§ 289f und 315d HGB Bestandteil 
des Lageberichts der RATIONAL AG und des Konzernlagebe-
richts.

Vergütungsbericht und Vergütungssystem
Der Vergütungsbericht nach § 162 AktG für das  
Geschäftsjahr 2024 ist auf der RATIONAL-Website unter
rat.ag/publikationen und im Geschäftsbericht 2024 zu fin-
den. Der Vermerk des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, 
das geltende Vergütungssystem gemäß § 87a Absatz 1 und 2 
Satz 1 AktG und der letzte Vergütungsbeschluss gemäß § 113 
Absatz3AktGsindebenfallsaufderRATIONAL-Websiteun-
terrat.ag/investorenöffentlichzugänglich.

Wesentliche Unternehmensführungspraktiken  
und Compliance
Verantwortungsvolles, nachhaltiges und soziales Handeln ist 
für die RATIONALAG seit jeher ein tragendes Element der
unternehmerischen Kultur und Grundlage des Unternehmens-
erfolgs. Hierzu gehört die Integrität im Umgang mit Kunden, 
Mitarbeitern,Geschäftspartnern,AktionärenundderÖffent-
lichkeit.

RATIONAL versteht unter Compliance die Einhaltung von 
Recht, Gesetz und Satzung sowie die Befolgung der zusätz-
lichen internen Regelwerke. Darüber hinaus entwickelte die 
RATIONALAGauch imGeschäftsjahr2024dieeigeneCor-
porate Governance weiter. 

RATIONAL entspricht weitestgehend den Empfehlungen des 
Corporate Governance Kodex. Soweit die RATIONAL AG von 
den Empfehlungen des Kodex abweicht, wird hierüber in der 
nachstehenden Entsprechenserklärung berichtet. Weitere
freiwillig eingegangene Selbstverpflichtungen bestehen in
Form von Compliance-Vereinbarungen mit einigen unserer 
Kettenkunden. Das Unternehmen hat sich selbst ein umfas-
sendesLeitbildgegebenundverfügtüberschriftlichnieder-
gelegte Führungsprinzipien sowie einen unternehmensweit 
gültigen„CodeofConduct“,welcheraufderRATIONAL-Web-
siteunterrat.ag/CorporateGovernanceveröffentlichtist.

Das Unternehmensleitbild drückt das Selbstverständnis des 
Unternehmens, seiner Führungsorgane und Mitarbeiter aus. 
Es gibt außerdem Handlungsempfehlungen für den Umgang 
mit Kunden, Partnern und Kollegen. Alle neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter werden beim Eintritt ins Unterneh-
men darin geschult. 

Die Compliance-Organisation wird kontinuierlich weiterent-
wickelt. Ausgangspunkt für die Compliance-Aktivitäten bil-
den die Verhaltensgrundsätze der RATIONAL AG („Code of 
Conduct“). Die Verhaltensgrundsätze orientieren sich an den 
relevanten gesetzlichen Vorschriften, UN-Grundsätzen und
OECD-Verlautbarungen. Diese sind in Form der 
RATIONAL-Verhaltensregeln im Geschäftsverkehr zusam-
mengefasst und unternehmensweit kommuniziert. 
RATIONAL verfügt über ein Compliance-Team und einen 
Compliance-Officer für den gesamten Konzern. Alle Mit-
arbeiter des RATIONAL-Konzerns werden hinsichtlich Com-
pliance-Themen geschult. Mitarbeiter, die über einen Com-
puterzugang verfügen, haben zudem eine Prüfung erfolgreich 
zu absolvieren.

Auf der Grundlage der Ergebnisse von in verschiedenen Un-
ternehmensbereichen durchgeführten Compliance-Risiko-
analysen wurden Maßnahmen definiert, um allen wesent-
lichen Compliance-Risiken entgegenzuwirken. Diese 
Maßnahmen schließen neben einschlägigen internen Compli-
ance-VorgabenauchdieZusammenarbeitmitlokalen,qualifi-
ziertenPartnernein.DesWeiterenwerdeninLändern,inde-
nen RATIONAL mit eigenen Tochtergesellschaften und
Mitarbeitern vertreten ist, die lokalen Anforderungen an ein 
Compliance-Programm kontinuierlich überwacht und bei Be-
darf das bestehende Compliance-Programm angepasst.

Die RATIONAL AG hat seit 2022 an der Umsetzung der An-
forderungendes Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
gearbeitet. Die aus dem Gesetz resultierenden Sorgfalts-
pflichtenwerden entsprechendder gültigenRechtslage seit
demGeschäftsjahr2024vollständigerfüllt.

Eine Prüfung des Risikomanagementsystems und der Kon-
zeption des gesamten Compliance-Managementsystems, 
entsprechenddenPrüfungsstandardsdesInstitutsderWirt-
schaftsprüferDeutschland(IDW),bestätigtedieFunktionsfä-
higkeit beider Systeme. Zudem erfolgte im Geschäftsjahr
2024 eine erneute Prüfung der Funktionsfähigkeit des Com-
pliance–Managementbestandteils „Geldwäsche“nach IDW
PS 980.
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Im Jahr 2024 wurden das Compliance-Managementsystem 
sowie das Risikomanagementsystem auf Basis der bestehen-
den Konzepte zielgerichtet fortgesetzt. Das Risikomanage-
mentsystemwurdeimBerichtsjahrdurchdieinterneRevisi-
ongeprüft.

ESG-Organisation und -Strategie
Die RATIONAL AG hat die Erreichung der ESG-Ziele in den 
vergangenen Jahren zunehmend konsequenter umgesetzt. 
Dabei lag der Schwerpunkt bei Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt und natürlichen Ressourcen. Um die Aktivitäten aus-
zubauen und weitere Maßnahmen im Bereich Soziales und 
Corporate Governance zu ergänzen, wurde Ende 2021 in Zu-
sammenarbeit mit einem externen Berater eine Nachhaltig-
keitsstrategie entwickelt. Diese Nachhaltigkeitsstrategie 
wurde 2022 vom Vorstand verabschiedet und zielt insbeson-
dereaufdieSchaffungderZukunftsfähigkeitderRATIONAL
AGdurchnachhaltigesWirtschaftenab.DieNachhaltigkeits-
strategie wurde 2023 intern im Unternehmen kommuniziert 
und konkrete Klimaziele wurden Mitte 2024 festgelegt. Die 
KlimazielewerdenimFrühjahr2025aufunsererHomepage
imeigensdafürgeschaffenenNachhaltigkeits-/ESG-Bereich
veröffentlicht.

Die vom Vorstand beschlossene Nachhaltigkeitsstrategie 
umfasst insbesondere die Qualität von Produkten und Ernäh-
rung. RATIONAL-Produkte sind am Kundennutzen ausge-
richtet, sie ermöglichen eine flexible,wirtschaftliche, zuver-
lässige und verantwortungsvolle Zubereitung von Speisen 
unddenErhaltwertvollerNährstoffe.

Die Schonung von Ressourcen ist ein wichtiger Baustein der 
Nachhaltigkeitsanstrengungen von RATIONAL. Bei der Pro-
duktentwicklung und der Zusammenarbeit mit unseren Lie-
ferantensindzudemMaterial-undEnergieeffizienzwichtige
Ziele. Durch nachhaltige Standortkonzepte leistet RATIONAL 
einen aktiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz.

Darüber hinaus legen wir einen Schwerpunkt auf den wert-
schätzenden Umgang mit Menschen in ihrer ganzen Vielfalt. 
Gegenseitiger Respekt, Eigenverantwortung, Sicherheit und 
Gesundheit bilden die Basis für die individuelle Entwicklung 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit die Zu-
kunftsfähigkeitvonRATIONAL.

DieseWerte leitenRATIONAL auch beimVerhalten gegen-
über Kunden und Lieferanten. Dementsprechend gelten diese 
Ziele nicht nur für unsere eigenen Standorte, sondern genie-
ßenüberdiekompletteWertschöpfungskettehinwegeinen
großen Stellenwert.

Um dem Thema Nachhaltigkeit auch im Aufsichtsrat Rech-
nung zu tragen, übernimmt Herr Moritz Graser die Rolle als 
Spezialist rund um ESG-Belange im Aufsichtsrat. Herr Graser 
hat neben seinemMaster of Science und seinerWeiterbil-
dung zum qualifizierten Aufsichtsrat zudem den Lehrgang
„Nachhaltigkeit (ESG) für Kontroll- und Supportfunktionen“ 
an der renommierten Universität St. Gallen besucht.

Organe der Gesellschaft
Die RATIONAL AG ist eine Aktiengesellschaft deutschen
Rechts. Ein Grundprinzip des deutschen Aktienrechts ist das 
duale Führungssystem mit den Organen Vorstand und Auf-
sichtsrat, die jeweilsmit eigenständigenKompetenzen aus-
gestattet sind. 

Zusammensetzung des Vorstands
Der Vorstand der RATIONAL AG kann sich aus einer oder 
mehreren Personen zusammensetzen und bestand zum Bi-
lanzstichtag aus fünf Mitgliedern. Die Verteilung der Ressorts 
aufdie einzelnenMitglieder ist imGeschäftsverteilungsplan
geregelt. Ferner hat der Aufsichtsrat eine Altersgrenze für 
Vorstandsmitglieder von 65 Jahren festgelegt. Die Mitglieder 
des Vorstands zum Bilanzstichtag waren Dr. Peter Stadel-
mann (CEO), Markus Paschmann (CSMO), Dr. Martin Her-
mann(CTO),JörgWalter(CFO)undPeterWiedemann(COO).

Um gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nach-
folgeplanung zu sorgen, berät der Aufsichtsrat über das An-
forderungsprofilfürVorstandsmitgliederundbeobachtetdie
Eignung möglicher interner Nachfolgekandidatinnen und 
Nachfolgekandidaten im Unternehmen anhand der Entwick-
lung von Leistungskriterien. Zudem tauscht sich der Auf-
sichtsrat zu anstehenden Vakanzen und möglicherweise ge-
eigneten Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Vorstand 
aus.
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Ein Beispiel für die langfristige Nachfolgeregelung ist die 
Nachbesetzung der Position des technischen Vorstands von 
Herrn PeterWiedemannmitWirkung zum 1. Januar 2025
aufgrund des Erreichens der Altersgrenze. Die frühzeitige Be-
stellung von Herrn Dr. Martin Hermann im September 2022 
ermöglichte eine geregelte und intensive Übergabe im Vor-
stand. Mit seiner Berufung in den Vorstand übernahm Herr 
Dr. Hermann zunächst die Verantwortung einzelner Prozesse 
im technischen Bereich wie der Produktentwicklung, dem 
Strategischen Einkauf und dem Strategischen Qualitätsma-
nagement.HerrWiedemannbliebzunächstfürdieProdukti-
on und weitere ausgewählte Funktionen verantwortlich. Im 
Dezember 2024 übernahm Herr Dr. Hermann als CTO auch 
die restlichen Bereiche von Herrn Wiedemann. Nach dem
AusscheidenvonHerrnWiedemannbestehtderVorstandder
RATIONALAG ab demGeschäftsjahr 2025wieder aus vier
Mitgliedern

Neben seinem Amt als COO der RATIONAL AG wurde Herr 
Peter Wiedemann im Mai 2022 in den Aufsichtsrat der
WashTecAG,Augsburg,berufen.DieweiterenMitgliederdes
Vorstands üben keine Aufsichtsratstätigkeit in anderen bör-
sennotierten Unternehmen aus.

Der Vorstand und seine Arbeitsweise
Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verant-
wortungfürdiegesamteGeschäftsführung.Siearbeitenkol-
legial zusammen und unterrichten sich gegenseitig über 
wichtige Maßnahmen und Vorgänge in ihren Ressorts. Jedes 
Mitglied des Vorstands führt das ihm zugewiesene Ressort 
im Rahmen der Vorstandsbeschlüsse in eigener Verantwor-
tung. Der Vorstand beschließt in der Regel in Sitzungen, die 
imzweiwöchigenRhythmusstattfinden.Zusätzlichkann je-
des Mitglied des Vorstands die Einberufung einer Sitzung 
unter Mitteilung des Beratungsgegenstandes verlangen. 
EbensokannjedesMitgliedverlangen,dasseinGegenstand
in die Tagesordnung einer Sitzung aufgenommen wird. Be-
schlüsse des Vorstands werden stets mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen aller Mitglieder getroffen. Bei
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende des Vorstands die 
ausschlaggebende Stimme. 

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat zeitnah und umfas-
send schriftlich undmündlich sowie in den turnusmäßigen
Sitzungen über die Planung, die Geschäftsentwicklung und
die Lage des Konzerns einschließlich des Risikomanage-
ments. Das Risikomanagement und die internen Kontroll-
systeme bei RATIONAL sind im Kapitel „Risiko- und Chan-
cenbericht“ des Lageberichts im Geschäftsbericht näher
beschrieben.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Dem Aufsichtsrat der RATIONAL AG gehören gemäß 
§8 Abs. 1derSatzungsiebenMitgliederalsVertreterderAn-
teilseigner an. 

Herr Walter Kurtz ist Vorsitzender des Aufsichtsrats, Herr
Erich Baumgärtner ist Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Darüber hinaus gehören mit Clarissa Käfer, Herrn 
Dr.  Johannes Würbser, Herrn Dr. Christoph Lintz, Herrn
Werner Schwind und Herrn Moritz Graser ausgewiesene
SpezialistenfürdieThemenFinanzen,Wirtschaftsrecht,Ver-
trieb, Technik und Nachhaltigkeit dem Aufsichtsrat an. Die 
Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind auf unserer 
Webseiteveröffentlicht.

Dem Gremium gehören fünf und damit eine nach Einschät-
zung des Aufsichtsrats ausreichende Anzahl an Mitgliedern 
(Frau Clarissa Käfer, Herr Erich Baumgärtner, Herr 
Dr. ChristophLintz,HerrWernerSchwind,HerrDr. Johannes
Würbser)an,dieunabhängigvonderGesellschaftundderen
Vorstand gemäß Empfehlung C.7 des Kodex sind. 

Da es bei RATIONAL keinen kontrollierenden Aktionär gemäß 
Empfehlung C.9 des Kodex gibt, sind alle Aufsichtsratsmit-
glieder unabhängig in diesem Sinne.

Die gegenwärtige Besetzung des Aufsichtsrats füllt das Kom-
petenzprofil aus. Die Mitglieder des Aufsichtsrats ergänzen
sich im Hinblick auf Alter, Bildungs- und Berufshintergrund, 
Erfahrung und Kenntnisse so, dass das Gesamtgremium auf 
einen vielfältigen Erfahrungsfundus und ein breites Kompe-
tenzspektrum zurückgreifen kann. Der Aufsichtsrat ist insge-
samtmitdemSektorvertraut, indemdieGesellschaft tätig
ist. Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht 
festgelegt.

Die folgende Qualifikationsmatrix bietet einen aktuellen
Überblick über den Umsetzungsstand bei der Ausfüllung des 
Kompetenzprofils.

Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder betrug in der 
Vergangenheit grundsätzlich fünf Jahre. Um eine größere 
Flexibilität bei der Besetzung des Aufsichtsrats zu gewährlei-
sten, entschied der Aufsichtsrat der Hauptversammlung 
2024 eine Amtszeit von drei Jahren vorzuschlagen. Der Vor-
schlag wurde mit der nötigen Mehrheit der Stimmen ange-
nommen. Die nächste planmäßige Aufsichtsratswahl findet
somit auf der Hauptversammlung 2027 statt.

RATIONAL-Geschäftsbericht 2024
An die Aktionärinnen und Aktionäre86



Mit der Berufung in den Aufsichtsrat befassten sich die neuen 
Mitglieder intensiv mit ihrer neuen Rolle. Um den Start mög-
lichsteffizientzugestalten,erstelltederAufsichtsratsvorsit-
zende zusammen mit seinem Stellvertreter einen struktu-
rierteren Einarbeitungsprozess. Dieser beinhaltete eine 
Produktschulung, eine Einführung in die RATIONAL Philoso-
phie und Strategie sowie Gesprächemit jedemVorstands-
mitgliedzurindividuellenVorstellungdesjeweiligenVerant-
wortungsbereichs.

Der Aufsichtsrat und seine Arbeitsweise
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der 
Leitung des Unternehmens. Er bestellt die Vorstandsmit-
glieder und kann sie bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
abberufen. Für seine Arbeit hat sich der Aufsichtsrat eine Ge-
schäftsordnunggegeben.DerAufsichtsratwird in Strategie
und Planung sowie in allen Fragen von grundlegender Be-
deutung für das Unternehmen eingebunden. Für bedeutende 
Geschäftsvorgänge–wiebeispielsweisedieFestlegungder
Jahresplanung, größere Investitionen – beinhaltet die Ge-
schäftsordnung für den Vorstand Zustimmungsvorbehalte
zugunsten des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sit-
zungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen 
wahr. Der Aufsichtsrat beschließt in seinen Sitzungen mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht 
Gesetze etwas Abweichendes bestimmen. Bei Stim-
mengleichheit hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats die aus-
schlaggebende Stimme. 

Bei wesentlichen Ereignissen wird gegebenenfalls eine 
außer ordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.

Der Aufsichtsrat führt regelmäßig, zuletzt im Jahr 2024, eine 
SelbstbeurteilungundEffizienzprüfungdurch.DieBefragung
der Aufsichtsratsmitglieder wird anhand eines Fragebogens 
durchgeführt, von sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern 
schriftlich beantwortet und befasste sich neben den Struk-
turenundProzessen,denKompetenzenundQualifikationim
Gremium, dem Risikomanagement und der Kontrolle auch 
mit der Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Vor-
stand. Die Ergebnisse wurden anschließend im Aufsichtsrat 
diskutiert, um mögliche Verbesserungen zu identifizieren.
Wesentliche Defizite der Aufsichtsratsarbeit wurden dabei
nicht festgestellt.

Detaillierte Informationen zu den Arbeits- und Beratungs-
schwerpunkten des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum sowie 
zur individuellen Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmit-
glieder sind im Bericht des Aufsichtsrats erläutert. 

Folgende Mitglieder des Aufsichtsrats sind in folgenden wei-
teren Aufsichts- und Kontrollgremien vertreten: Frau Clarissa 
Käfer (Aufsichtsratsmitglied seit 8. Mai 2024) ist neben ihrer 
Aufsichtsratstätigkeit bei der RATIONAL AG Mitglied des 
Aufsichtsrates und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
börsennotierten Ludwig Beck AG, München, Deutschland, 
sowie Vorsitzende des Aufsichtsrates der Käfer AG, Vater-
stetten, Deutschland (nicht börsennotiert). Herr Dr. Hans 
Maerz (Aufsichtsratsmitglied bis 8. Mai 2024) ist Aufsichts-
ratsvorsitzenderderFWUAG,München,Deutschland(nicht
börsennotiert), sowie Prüfungsausschussvorsitzender bei 
derFWUFactoringGmbH,München,Deutschland.

Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat
Um Sitzungsinhalte für den Aufsichtsrat vorzubereiten, wur-
de vom Aufsichtsrat ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem 
Prüfungsausschuss gehören seit Mai 2024 Frau Clarissa 
Käfer (Ausschussvorsitzende),HerrWalter Kurtz,Herr Erich
BaumgärtnerundHerrDr.JohannesWürbseran.

Qualifikationsprofil Aufsichtsrat

Walter Kurtz Erich Baumgärtner Moritz Graser Clarissa Käfer Dr. Christoph Lintz Werner Schwind Dr. Johannes Würbser

Aufsichtsratsmitglied seit 1998 2017 2024 2024 2024 2015 2019

Finanzen/Prüfung ● ● ● ●

Recht/Compliance/ 
Governance

● ●

ESG/Nachhaltigkeit ● ●

Technik ● ●

Vertrieb ● ● ●
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Der Prüfungsausschuss überwacht den Rechnungslegungs-
prozessunderörtertundprüftdenvomVorstandaufgestell-
ten Jahres- und Konzernabschluss sowie den Lagebericht 
und die Halbjahres- und Quartalsabschlüsse sowie den
nicht-finanziellen Bericht nach §289c HGB bzw. zukünftig
die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD). Auf Grundlage des 
Berichts des Abschlussprüfers bereitet der Prüfungsaus-
schuss insbesondere die Verhandlungen und Beschlussfas-
sungen des Aufsichtsrats zur Billigung des Jahres- und Kon-
zernabschlusses vor und beschließt eine Empfehlung im 
Hinblick auf den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Haupt-
versammlungzurWahldesAbschlussprüfers.DerPrüfungs-
ausschuss erteilt den Prüfungsauftrag für den Jahres- und
Konzernabschluss sowie für eine etwaige prüferische Durch-
sichtvonZwischenfinanzberichtenandenvonderHauptver-
sammlung gewählten Abschlussprüfer, legt gemeinsam mit 
dem Abschlussprüfer die Prüfungsschwerpunkte fest und 
überwacht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Der 
Prüfungsausschuss bereitet zudem die Entscheidung des 
Aufsichtsrats zum nichtfinanziellen Konzernbericht vor, so-
wie zur Prüfung des nichtfinanziellen Konzernberichts und
des Vergütungsberichts; etwaige Prüfungsaufträge werden
durch den Prüfungsausschuss erteilt. Darüber hinaus über-
nimmt der Prüfungsausschuss die Überwachung des Risiko-
managementprozesses, der Internen Revision und des Com-
pliance-Systems der Gesellschaft. Hierzu bezieht er
insbesondere auch die Prüfungsberichte der Internen Revisi-
on und die Berichte der Verantwortlichen für die Bereiche 
Compliance, Risikomanagement und der Internen Revision 
ein. 

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Frau Clarissa Kä-
fer, tauscht sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer über 
den Fortgang der Prüfung aus und berichtet dem Prüfungs-
ausschuss dazu. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, als Mitglied des
Prüfungsausschusses derWirtschaftsprüfer- und Steuerbe-
raterprüfung sowie weiterer Aufsichtsrats- und Prüfungs-
ausschussmandate verfügt sie über hohen Sachverstand auf 
den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Frau 
Käfer ist als Finanzexperte imSinnevon§100Abs. 5AktG
undderEmpfehlungD.3DCGK2022qualifiziert.

Herr Erich Baumgärtner hat als Mitglied des Prüfungsaus-
schusses und als ehemaliger Finanzvorstand der RATIONAL 
AG ebenfalls Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungsle-
gung und besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der An-
wendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner 
Kontroll- und Risikomanagementsysteme.

SeitMai2024gehörtHerrDr.JohannesWürbserdemPrü-
fungsausschuss als viertes Mitglied an. Der steigenden Kom-
plexität der Rechnungslegung wird somit Rechnung getra-
gen.

Die Bildung eines Nominierungsausschusses bzw. weiterer 
Ausschüsse hält der Aufsichtsrat zurzeit für nicht erforderlich. 
BeieinemsiebenköpfigenAufsichtsratsindauchimPlenum
eine effiziente Diskussion und ein intensiverMeinungsaus-
tausch über geeignete Kandidaten für die Wahlvorschläge
des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung möglich. Für die 
Bildung eines ausschließlich mit Anteilseignervertretern be-
setzten Nominierungsausschusses besteht zudem keine 
Notwendigkeit, da der Aufsichtsrat der RATIONAL AG nicht 
mitbestimmt ist.

Entsendungsrecht für Aufsichtsratsmitglieder
Nach §8Abs.  6 Satz 1 der Satzung der RATIONALAG hat
HerrWalter Kurtz das Recht, bis zu zweiMitglieder in den
Aufsichtsrat zu entsenden, solange er Aktionär der Gesell-
schaft ist. Im Jahr 2024 machte er von diesem Recht Ge-
brauch und entsandte sich selbst und seinen Sohn Moritz 
Graser in den Aufsichtsrat. 

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat der RATIONAL AG arbeiten bei der 
Leitung und Überwachung des Unternehmens eng und ver-
trauensvoll zusammen. Details zum Zusammenwirken von 
Vorstand und Aufsichtsrat werden ausführlich im Bericht des 
Aufsichtsrats erläutert.

Festlegung zur Förderung der gleichberechtigten 
 Teilhabe von Frauen an Führungspositionen gemäß   
§§ 76 Abs. 4 und 111 Abs. 5 des Aktiengesetzes 
DieRATIONALAGisteinbörsennotiertes,jedochnichtpari-
tätisch mitbestimmtes Unternehmen. Gemäß dem „Gesetz 
zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in 
derPrivatwirtschaftundimöffentlichenDienst“(Frauenquo-
te) ist deshalb eine Einführung der 30 %-igen Frauenquote 
im Aufsichtsrat der RATIONAL AG nicht bindend. Aufgrund 
derBörsennotierungistdasUnternehmenaberverpflichtet,
Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, im Vorstand 
und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands 
sowie Fristen für die Erreichung dieser Zielgrößen festzule-
gen. In der folgenden Tabelle werden die Ziele für Frauen in 
FührungspositionenmitdenjeweiligenFristendargestellt.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere unten-
stehenden Ausführungen zum Diversitätskonzept des 
RATIONAL-Konzerns.

Die bisher festgelegten Zielgrößen für den Frauenanteil im 
Vorstand und im Aufsichtsrat sind zum 30. Juni 2024 ausge-
laufen. Sie sahen in beiden Größen eine Zielgröße von 0 vor, 
die zum Ablauf der Frist erreicht bzw. im Falle des Aufsichts-
ratsübertroffenwordenist.
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Gruppenweite Diversität – lokal bzw. international 
 angeworbene Führungskräfte
AlsglobaltätigesUnternehmenprofitierenwirvondenver-
schiedensten Erfahrungen, Fähigkeiten und Sichtweisen der 
zahlreichen kulturellen Hintergründe unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Etwas mehr als 40 % unserer Mitar-
beiter arbeiten in einer unserer internationalen Tochterge-
sellschaften.DieseregionaleDiversifizierungisteinwichtiger
Baustein für den Erfolg von RATIONAL. Bei der Besetzung 
vonSchlüsselpositioneninunserenTochtergesellschaftenle-
gen wir großenWert auf lokal rekrutierte Führungskräfte.
RunddreiViertelderGeschäftsführerunsererinternationalen
Tochtergesellschaftenwurdeninternationaloderlokalrekru-
tiert.

Diversitätskonzept für Vorstand und Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat hat kein Diversitätskonzept für die Zusam-
mensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats beschlos-
sen. Bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern und bei 
Vorschlägen fürdieWahlvonAufsichtsratsmitgliedernwird
alleinnachMaßgabedesKompetenzprofilsdesAufsichtsrats
und den Anforderungen an Vorstandsmitglieder auf die be-
sondereKompetenzundQualifikationWertgelegt.Weitere
EigenschaftenwieGeschlecht,Alter,Herkunftundnationale
Zugehörigkeit waren und sind für diese Entscheidungen 
ohneBedeutung. Es ist beabsichtigt, daran auch in Zukunft
festzuhalten. Gleichwohl verfolgt der Aufsichtsrat das Ziel, 
die personelle Zusammensetzung und damit die Kompe-
tenzen und Erfahrungen in Vorstand und Aufsichtsrat konti-
nuierlich weiterzuentwickeln und eine Balance an Kontinuität 
und Erneuerung zu wahren. Vorstand und Aufsichtsrat müs-
seninsgesamtjeweilsüberdiezurordnungsgemäßenWahr-
nehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkei-
ten und fachlichen Erfahrungen verfügen.

Ziel der Personalentwicklung bei RATIONAL ist es, Leis-
tungsträger zu fördern und langfristig im Unternehmen zu 
halten, um dadurch nachhaltig den Unternehmenserfolg zu 
gewährleisten.AlleoffenenStellenbeiRATIONALwerdenan
Personenvergeben,diediebestenQualifikationenundKom-
petenzen für diese Stelle vorweisen.Weitere Eigenschaften
wie das Geschlecht oder nationale Zugehörigkeit waren und 

sind für diese Entscheidung ohne Bedeutung. Bei der Beset-
zung von Führungspositionen setzen wir möglichst auf inter-
ne Kandidaten, sie haben den Vorteil, dass sie das Unterneh-
men, seine Ausrichtung und seine Kultur kennen.

Diese Grundsätze gelten auch für die Besetzung des Vor-
stands. Das Management besteht aus ausgewählten Experten 
verschiedener Fachbereiche. Die Unternehmensführung ist 
von Kontinuität, Vertrauen und dem konsequenten Fokus auf 
den größtmöglichen Kundennutzen im Sinne unseres Unter-
nehmensgründers und der Unternehmensphilosophie ge-
prägt. Der Aufsichtsrat wird Entscheidungen zur Besetzung 
desVorstandsvordiesemHintergrundtreffen.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Die Hauptversammlung hat am 8. Mai 2024 die Deloitte 
GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zumAb-
schlussprüferundKonzernabschlussprüferfürdasGeschäfts-
jahr 2024 gewählt. Der Prüfungsauftrag wurde durch den
Aufsichtsrat erteilt. 

DieWahl desAbschlussprüferswurde sorgfältig durch den
Aufsichtsratvorbereitet.BereitsvorUnterbreitungdesWahl-
vorschlags an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat 
vomWirtschaftsprüfereineErklärungüberdiepersönlichen
und geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft eingeholt.
Diese gab keinen Anlass zu Beanstandungen. Der Aufsichtsrat 
hat mit dem Prüfer vereinbart, dass der Aufsichtsratsvorsit-
zende unverzüglich über Ausschluss- und Befangenheits-
gründe während der Prüfung unterrichtet wird. Ausschluss- 
und Befangenheitsgründe sind bei der Prüfung des Jahres- und 
KonzernabschlussesfürdasGeschäftsjahr2024nichtaufge-
treten.

BeieinemeventuellenAuftretenwesentlicherimRahmender
Abschlussprüfung festgestellter Schwächen des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagement-
systems istderWirtschaftsprüfer zusätzlich angehalten,da-
rüber gesondert zu berichten. 

Leitender Prüfer des Jahresabschlusses 2024 war Herr Dirk 
Bäßler.

Frauen in Führungspositionen RATIONAL AG

Ziel absolut Ist absolut Ziel in % Ist in % Frist

Aufsichtsrat 1 1 14 14 30.06.2029

Vorstand 0 0 0 0 30.06.2029

1. Ebene 4 3 22 17 30.06.2027

2. Ebene 17 17 35 35 30.06.2027
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Vorstand und Aufsichtsrat der RATIONAL AG, Landsberg am 
Lech, erklären gemäß § 161AktG jährlich etwaige Abwei-
chungen zu den im amtlichen Teil des Bundesanzeigers be-
kannt gemachten, zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen, 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Cor-
porate Governance Kodex“. Nachfolgend ist die Entsprechen-
serklärung von Vorstand und Aufsichtsrat von Januar 2025 
abgedruckt. Diese Entsprechenserklärung ist zusammen mit 
allenfrüherenEntsprechenserklärungenaufunsererWebsite
veröffentlicht.

Den am 27. Juni 2022 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
veröffentlichten Empfehlungen der „Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 
28. April 2022 („DCGK 2022“) wurde im Berichtszeitraum 
und wird weiterhin mit Ausnahme der nachfolgend genann-
ten Empfehlungen aus den dort genannten Gründen entspro-
chen:

A. Leitung und Überwachung
Empfehlung A.3 des DCGK 2022: „Das interne Kontroll system 
und das Risikomanagementsystem sollen, soweit nicht be-
reits gesetzlich geboten, auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele 
abdecken. Dies soll die Prozesse und Systeme   
zur Erfassung und Verarbeitung nachhaltigkeitsbezogener 
Daten miteinschließen.“

RATIONAListsichderWichtigkeitvonNachhaltigkeitskrite-
rien in der Unternehmenssteuerung bewusst. Als langfristig 
orientiertes Unternehmen legen wir großenWert auf eine
ganzheitliche Betrachtung von Risiken, das heißt eine ausge-
wogeneBetrachtungvonnichtfinanziellenunddarausresul-
tierenden finanziellen sowie originär finanziellen Risiken.
Eine grundsätzliche ESG-Strategie wurde im Geschäftsjahr
2021 entwickelt und imGeschäftsjahr 2022vomVorstand
verabschiedet und im Jahr 2024 konkretisiert. Die Einbezie-
hung nachhaltigkeitsbezogener Ziele in das interne Kontroll-
system inklusive der zugrundeliegenden Kennzahlen ist ein 
schrittweiser Prozess, der im Berichtszeitraum fortgeführt 
wurde.

Empfehlung A.5 des DCGK 2022: „Im Lagebericht sollen die 
wesentlichen Merkmale des gesamten internen Kontroll-
systems und des Risikomanagementsystems beschrieben 
werdenundsollzurAngemessenheitundWirksamkeitdieser
Systeme Stellung genommen werden.“

Die Berichterstattung im Lagebericht des RATIONAL-Kon-
zernsorientiertsichandengesetzlichenVorgabender§§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und enthält ausführliche Angaben zu 
internen Kontrollsystemen und zum Risikomanagementsy-
stem. Die Empfehlung A.5 geht deutlich über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus. Insoweit ist unklar, welche Angaben 
vomDCGK2022zurAngemessenheitundWirksamkeitdie-
ser Systeme über die gesetzliche Berichtspflicht hinaus ge-
fordert werden. Dementsprechend erklärt die RATIONAL 
vorsorglich eine Abweichung von der Empfehlung A.5 DCGK 
2022. 

B. Besetzung des Vorstands
Empfehlung B.1: „Bei der Zusammensetzung des Vorstands 
soll der Aufsichtsrat auf die Diversität achten.“

Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen ausdrücklich alle Bestre-
bungen,diejederFormvonDiskriminierungentgegenwirken
und die Vielfalt (Diversität) angemessen fördern. Bei der Be-
stellung von Vorstandsmitgliedern sind für den Aufsichtsrat 
alleindiebesondereKompetenzundQualifikationderKandi-
datinnen oder Kandidaten entscheidend. Weitere Eigen-
schaften wie das Geschlecht oder nationale Zugehörigkeit
waren und sind für diese Entscheidung ohne Bedeutung.

Erklärung nach § 161 AktG und  
Entsprechenserklärung zum Deutschen  
Corporate Governance Kodex
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C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats
I. Allgemeine Anforderungen
Empfehlung C.1 Satz 2: „Dabei soll der Aufsichtsrat auf Diver-
sität achten.“ 

Empfehlung C.2: „Für Aufsichtsratsmitglieder soll eine Alters-
grenze festgelegt und in der Erklärung zur Unternehmens-
führung angegeben werden.“

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der RATIONAL AG 
richtet sich am Unternehmensinteresse aus. Danach ist es das 
wichtigste Ziel, den Aufsichtsrat so zu besetzen, dass er seine 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben bestmöglich 
erfüllen kannunddie effektiveÜberwachungundBeratung
des Vorstands gewährleistet ist. Die Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Bestellung in den Aufsichtsrat werden aus-
schließlich nach Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Er-
fahrungenausgewählt.WeitereEigenschaftenwieGeschlecht
oder nationale Zugehörigkeit waren und sind ohne Bedeu-
tung. Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht 
festgelegt. Die Eignung zum Aufsichtsratsmitglied sollte nach 
Auffassung von RATIONAL nicht vom Lebensalter abhän-
gen. Wahlvorschläge an dieHauptversammlung orientieren
sich in Übereinstimmung mit dem Kompetenzprofil an
Kenntnissen,FähigkeitenundfachlichenErfahrungenderje-
weiligen Kandidatinnen und Kandidaten. Es ist beabsichtigt, 
daran auch in Zukunft festzuhalten, um so Erfahrung und
KompetenzzumWohledesUnternehmenszusichern.

II. Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder
Empfehlung C.10: „Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses sowie der Vorsitzende des 
mit der Vorstandsvergütung befassten Ausschusses sollen 
unabhängigvonderGesellschaftundvomVorstandsein.“

HerrWalterKurtzistseit1998MitglieddesAufsichtsratsund
gilt deshalb nicht als unabhängig von der Gesellschaft. Seit
11.August2017istHerrWalterKurtzVorsitzenderdesAuf-
sichtsrats.Aufgrund seiner langjährigenTätigkeit imUnter-
nehmen, welches er viele Jahre mit dem Firmengründer 
SiegfriedMeisterleitete,verfügtHerrWalterKurtznichtnur
über eine unschätzbare Erfahrung, sondern unterstützt auch 
eine Fortführung des Unternehmens im Sinne des 
 Unter nehmensgründers. 

D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats:
I. Geschäftsordnung
Empfehlung D.1: „DerAufsichtsrat soll sich eine Geschäfts-
ordnung geben und diese auf der Internetseite der Gesell-
schaftzugänglichmachen.“

FürseineArbeithatsichderAufsichtsrateineGeschäftsord-
nunggegeben.VoneinerVeröffentlichungderGeschäftsord-
nung auf der Internetseite der Gesellschaft sieht der Auf-
sichtsrat jedoch ab. Die wesentlichen Verfahrensregeln für
den Aufsichtsrat sind gesetzlich sowie durch die Satzung vor-
gegeben und öffentlich zugänglich. Eine darüberhinausge-
hendeVeröffentlichungderGeschäftsordnungbringtaussei-
ner Sicht keinen Mehrwert. 

2. Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Empfehlung D.4 DCGK 2022: „Der Aufsichtsrat soll einen 
Nominierungs ausschuss bilden, der ausschließlich mit Ver-
tretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat ge-
eignete Kandidaten für dessen Vorschläge an die Haupt-
versammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
benennt.“

Die Bildung eines Nominierungsausschusses hält der Auf-
sichtsrat für nicht erforderlich. Bei einem siebenköpfigen
Aufsichtsrat sindauch imPlenumeineeffizienteDiskussion
und ein intensiver Meinungsaustausch über geeignete Kandi-
datenfürdieWahlvorschlägedesAufsichtsratsandieHaupt-
versammlung möglich. Für die Bildung eines ausschließlich 
mit Anteilseignervertretern besetzten Nominierungsaus-
schusses besteht zudem keine Notwendigkeit, da der Auf-
sichtsrat der RATIONAL AG nicht mitbestimmt ist.
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G. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat
2. Festlegung der konkreten Gesamtvergütung
Empfehlung G.3: „Zur Beurteilung der Üblichkeit der kon-
kreten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Ver-
gleich zu anderen Unternehmen soll der Aufsichtsrat eine ge-
eignete Vergleichsgruppe anderer Unternehmen heranziehen, 
derenZusammensetzungeroffenlegt.DerPeer-Group-Ver-
gleich ist mit Bedacht zu nutzen, damit es nicht zu einer auto-
matischen Aufwärtsentwicklung kommt.“

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Vergütung des
Vorstands. Hierbei wird auch die Angemessenheit der Vor-
standsvergütung anhand von Vergütungsdaten anderer Un-
ternehmen berücksichtigt. Ein direkter Vergleich mit einer 
definierten Peer-Group findet nicht statt. Ein solcher Ver-
gleich ist nach Ansicht des Aufsichtsrats durch den hohen 
Grad der Spezialisierung der RATIONAL AG sowie aufgrund 
derunterschiedlichenwirtschaftlichenSituationundErtrags-
kraftvonanderenUnternehmenimBereichdesMaschinen-
bauswenigaussagekräftig.

3. Festsetzung der Höhe der variablen 
 Vergütungsbestandteile
Empfehlung G.8: „Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte 
oder der Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein.“

Das von der Hauptversammlung gebilligte Vergütungssystem 
für den Vorstand regelt, dass eine nachträgliche Änderung 
des finanziellen Leistungskriteriums der kurzfristigen varia-
blen Vergütung und eine nachträgliche Änderung der 
Leistungskriterien der langfristigen variablen Vergütung aus-
geschlossenist.DerAufsichtsratistjedochberechtigt,imFall
von außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwicklungen, z.B. 
bei der Akquisition oder der Veräußerung eines Unterneh-
mensteils, die jeweiligen Planbedingungen vorübergehend
nach billigem Ermessen sachgerecht anzupassen. 

Empfehlung G.10: „Die dem Vorstandsmitglied gewährten 
variablen Vergütungsbeträge sollen von ihm unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Steuerbelastung überwiegend in
AktienderGesellschaft angelegtoder entsprechend aktien-
basiert gewährt werden. Über die langfristig variablen 
 Gewährungsbeträge soll das Vorstandsmitglied erst nach vier 
Jahren verfügen können.“

Grundlage für die Vorstandsvergütung ist das Vergütungs-
system, das durch die ordentliche Hauptversammlung am 
12.  Mai 2021 gebilligt wurde. Dieses sieht keine Aktien-
vergütung und somit keine Aktienhaltevorschriften für die
Vorstandsmitglieder vor. Aufgrund der guten Erfahrungen 
der Vergangenheit sieht der Aufsichtsrat auch ohne eine akti-
enbasierte Vergütung des Vorstands die langfristige Orien-
tierung des Managements im Sinne des Unternehmenser-
folgs als gegeben an.

Zudem bemisst sich die langfristige variable Vergütung der 
VorstandsmitgliederanhandeinerdreijährigenPerformance
Periode. Da der Leistungsbeurteilung die interne Mittelfrist-
planung mit gleicher Laufzeit zugrunde liegt, erachtet der 
Aufsichtsrat diesen Zeitraum als angemessen.

Landsberg am Lech, im Januar 2025

RATIONAL AG

Walter Kurtz
für den Aufsichtsrat

Dr. Peter Stadelmann 
für den Vorstand
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